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Motion

„Änderung des Krankenversicherungsgesetzes des Kantons Thurgau
(KVG TG) zur Einführung von Ausnahmen von der Liste säumiger Prä-
mienzahler"

Der Regierungsrat wird beauftragt, die notwendigen Rechtsgrundlagen bzw. Weisungen
zu erarbeiten bzw. zu erlassen, damit:

1. Personen, die Sozialhilfe beziehen, nicht in die Liste der säumigen Prämienzah-
ler aufgenommen werden bzw. dort rückwirkend gelöscht werden.

2. Personen, die Ergänzungsleistungen, Invalidenrenten oder andere existenzsi-

chernde Sozialleistungen beziehen und deren Zahlungsunfähigkeit ausgewiesen
ist, ebenfalls von der Listung ausgenommen werden.

Begründung

Das Krankenversicherungsgesetz des Kantons Thurgau auferlegt den Gemeinden in

§3a TG KVG die Pflicht, mittels Case Management den Versicherungsschutz vollum-

fänglich wiederherzustellen. Für Personen, die aus finanzieller Not auf Ergänzungsleis-

tungen oder Sozialhilfe angewiesen sind, läuft dieses Case Management ins Leere; zu-

dem ist eine Verrechnung von Sozialhilfe- oder Ergänzungsleistungen zur Krankenkas-

senschuldentilgung rechtlich ausgeschlossen, wie die Stellungnahme des Bundesrates

zur Interpellation von Nationalrätin Nina Schläfli unzweifelhaft zeigt. Das gesetzlich ver-

ankerte Ziel, den Versicherungsschutz vollumfänglich wiederherzustellen, kann für zah-

lungsunfähige Menschen somit nur durch eine Streichung aus der «Schwarzen Liste»

erreicht werden.

Die Massnahme zielt darauf ab, die «Schwarze Liste» dort sinnvoll einzusetzen, wo sie

eine disziplinierende Wirkung entfalten kann, und zugleich Gruppen zu schützen, die

nicht aus Zahlungsunwilligkeit, sondern aus Zahlungsunfähigkeit handeln. Wer Sozial-

hilfe bezieht oder auf existenzsichernde Leistungen angewiesen ist, handelt nicht aus

mangelnder Zahlungsbereitschaft, sondern aus finanzieller Notlage; eine differenzierte



Regelung erhöht die Glaubwürdigkeit des Instruments und vermeidet ungerechtfertigte

Sanktionen. Die Liste führt ansonsten zu unnötiger Bürokratie, weil Sozialhilfebezie-

hende bereits Prämienzahlungen durch den Staat abgedeckt bekommen. Eine Aus-

nähme reduziert Doppelspurigkeiten und erleichtert die Praxis für Gemeinden, Versi-

cherer und Gesundheitsanbieter. Gleichzeitig ermöglicht eine engere Koordination zwi-

sehen Sozialdiensten, Versicherern und kantonalen Stellen eine frühzeitige Klärung der

Kostenübernahme. NEK-Stellungnahmen (Nationale Ethikkommission im Bereich der

Humanmedizin) weisen darauf hin, dass eine restriktive Listung zu Mehrbelastungen

des Gesundheitssystems führen kann, da Druckmittel zu schlechteren Gesundheitszu-

ständen und höheren Folgekosten führen.

Laut der NEK verletzt das Festhalten an «Schwarzen Listen» ganz generell ethische

Standards und internationales Recht. Dies gilt umso mehr für Menschen in prekären Le-

benslagen. Aus diesen Gründen sollte der Kanton eine pragmatische, zielgerichtete Lö-

sung anstreben.

Frauenfeld, 04.03.2026
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